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I. ALLGEMEINES 
 
 

1) Auftrag 

Schriftlich erteilter Auftrag am 25.03.2026 von Frau Dr. Susi Pariasek, 

Heinrichsgasse 4, 1010 Wien, als Masseverwalterin, zur Ermittlung des 

Verkehrswertes des 1/1-Anteils, der Liegenschaft 2130 Mistelbach, Hauptplatz 

14-15, GST-NR. 191, EZ 16, KG 15028 Mistelbach, Bezirksgericht Mistelbach. 

 

2) Zweck 

Das Gutachten wurde von Frau Dr. Susi Pariasek in Auftrag gegeben zur 

Verkehrswertermittlung des 1/1-Anteils an gegenständlicher Liegenschaft, 

hinsichtlich der Insolvenz VIE Wohnimmobilien Mistelbach Entwicklung GmbH, 

Karlsgasse 15/5, 1040 Wien, FN 488912p; GZ 4 S 39/26a, HG Wien. 

 

3) Bewertungsstichtag 

Als Bewertungsstichtag wird der April 2026 angesetzt. 

 

Die örtliche Besichtigung fand am 14.04.2026, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 

13:30 Uhr, statt. 

 

Bei dieser Besichtigung waren anwesend: 

 

 Sachverständiger:   Arch. Dipl.-Ing. Horst Jäger 

  

Die Liegenschaft konnte von außen (Bauzaun) in Augenschein genommen 

werden.  

 

4) Grundlagen und Unterlagen der Bewertung 

 
- Grundbuchsauszug vom 15.04.2026 

- Lokalaugenschein am 14.04.2026 

- Bebauungsbestimmungen 17.10.2025 

- Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 

- Google Maps 

- Wikipedia 

- Immobilienpreisspiegel Gewinn Mai 2025 

- Immobilienpreisspiegel WKO 2025 

- ImmoNetZT 

- Bodenpreise AT 

- Liegenschaftsbewertung – Heimo Kranewitter, 7. Auflage 

- „Der Wert von Immobilien“ – Seiser/Kainz  

- Eigene Archivunterlagen des Sachverständigen 
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5) Vollständigkeitserklärung 

Der Auftragnehmer übernimmt keine Haftung bezüglich der Richtigkeit oder 

Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen und Informationen und ist nicht 

verpflichtet, die Vollständigkeit und Richtigkeit der übermittelten Unterlagen 

und Informationen zu überprüfen und / oder zu bestätigen oder Original-

Unterlagen zu prüfen. 
 

Der Auftraggeber erklärt, dass er sämtliche ihm bekannte Informationen und 

Unterlagen, welche für die Bewertung der Liegenschaft von Relevanz sind 

bzw. sein könnten, an den gefertigten Sachverständigen übermittelt hat und 

ihm keine weiteren bewertungsrelevanten Unterlagen oder Umstände bekannt 

sind. 
 

 

6) Bewertungsvoraussetzungen 

Die Währungsbeträge sind in EURO angegeben. 
 

Das Gutachten hat nur im Gesamten und nicht auszugsweise zum Stichtag 

Gültigkeit. Das Gutachten stellt ausschließlich auf die Marktverhältnisse zum 

Stichtag dieses Gutachtens ab. Mögliche Änderungen der Marktverhältnisse 

werden und können daher auch nicht berücksichtigt werden. Nach dem 

Stichtag eintretende Änderungen der Marktverhältnisse und daraus folgend 

einzelne Bewertungsparameter müssten erforderlichenfalls zu einer 

Nachbewertung führen. 

Festgestellt wurde ausschließlich der Wert der gegenständlichen 

Liegenschaft. Eine Zusicherung, dass diese frei von Schäden oder sonstigen 

Mängel ist, kann nicht gegeben werden. 

 

Feststellungen hinsichtlich des Bauwerks und des Bodens wurden nur 

insoweit getroffen, wie sie für die Wertermittlung von Bedeutung sind. 
 

Der Wertermittlung, sowie der rechtlichen Bewertung wurden ausschließlich 

Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer üblichen, ordnungsgemäßen 

und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor allem und 

überwiegend bei einer örtlichen Besichtigung anlässlich der Befundaufnahme, 

sowie aufgrund der vorgelegten Unterlagen und der erteilten Informationen 

erkennbar oder sonst bekannt geworden sind. 
 

Da es sich um ein unbebautes Grundstück handelt, ist die Umsatzsteuer nicht 

zu berücksichtigen. 
 

Die Wertermittlung erfolgt geldlastenfrei, also ohne Berücksichtigung von 

Pfandrechten und unabhängig von deren Grundbuchseintrag. Die 

Wertermittlung erfolgt in der Annahme, dass Wertminderungen durch 

Altlasten, wie z.B. Bodenkontaminationen oder auch andere, die Liegenschaft 
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entwertenden Altbodenverhältnisse, nicht vorhanden sind. Darüber 

hinausgehende Untersuchungen hinsichtlich etwaiger Bodenkontaminationen 

oder hinsichtlich anderer die Liegenschaft entwertender Altbodenverhältnisse 

wurden durch den Sachverständigen nicht vorgenommen. 
 

Flächen-, Raum- oder sonstige Maßnahmen wurden aus den übergebenen 

Unterlagen übernommen und nicht mit der Natur verglichen. Eigene 

Vermessungen oder Messungen durch den Sachverständigen waren nicht 

Gegenstand des Auftrages. Eine Haftung für die Richtigkeit der 

übernommenen Maßnahmen wird daher von Sachverständigen nicht 

vorgenommen und wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
 

Eine Prüfung der baubehördlichen Genehmigungen, der Konsensmäßigkeit 

und einer rechtmäßigen Nutzung der Liegenschaft wurde vom 

Sachverständigen nicht durchgeführt. Eine Überprüfung der öffentlich 

rechtlichen Bestimmungen, einschließlich Genehmigungen, Widmungen, 

Abnahmen, Auflagen und dergleichen bezüglich des Bestandes und der 

Nutzung baulicher Anlagen erfolgte nicht. Es wurde davon ausgegangen, dass 

die Räumlichkeiten allen relevanten und gesetzlichen Regelungen 

entsprechen, einschließlich der Bestimmungen über Brand- und Schallschutz. 

Die Einsichtnahme in den Bauakt der Liegenschaft bei der zuständigen 

Baubehörde war auftragsgemäß nicht Gegenstand der Bestandsaufnahme. 
 

Eine rechtliche Prüfung von Kaufverträgen, Mietverträgen, Pachtverträgen und 

sonstigen Nutzungsverträgen, von Bewirtschaftungsverträgen, von 

Nebenvereinbarungen, außerbücherlichen Rechten und Lasten der 

Liegenschaft und dergleichen waren nicht Gegenstand des Auftrages. 

Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender 

Faktoren, insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte 

zurückzugreifen, kann das Ergebnis der Bewertung keine mit mathematischer 

Exaktheit feststehende Größe sein. 

 

Das Gutachten wurde auf die angeführten Unterlagen und Informationen 

aufgebaut. Daraus ergibt sich zwingend, dass neue Unterlagen oder 

Informationen zur Änderung des Gutachtens führen können. Ergeben sich 

neue Fakten oder Umstände, behält sich der Sachverständige daher 

ausdrücklich eine Änderung oder Ergänzung des Gutachtens oder eine 

Nachbewertung vor. 

 

7) Haftung des Sachverständigen 

Der Sachverständige weist darauf hin, dass er dem Auftraggeber für 

Vermögensschäden aufgrund von leichter Fahrlässigkeit ausschließlich bis zu 

dem in der abgeschlossenen Vermögens- und Schadenshaftpflicht-

versicherung angeführten Betrag in der Höhe von € 1,3 Mio. haftet. 
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Das vorliegende Gutachten wurde mit größter Sorgfalt und gewissenhaft nach 

den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausführung und unter Beachtung 

der getroffenen Vereinbarungen erstellt. 
 

Der Sachverständige haftet nicht für Änderungen der Markverhältnisse und 

sich daraus ändernden Parametern der Bewertung. 
 

Sollte eine Vorlage des Gutachtens bei Behörden und Ämtern beabsichtigt 

sein, weist der Sachverständige darauf hin, dass jegliche Haftung in Bezug auf 

dessen Anerkennung ausgeschlossen wird und der Gutachtensauftrag und 

dessen Erfüllung dadurch nicht berührt werden. 
 

Haftungen des Sachverständigen gegenüber Dritten sind jedenfalls 

ausgeschlossen.  
 

Dritte können gegenüber dem Sachverständigen aus diesem Vertrag und aus 

den unter Zugrundlegung dieses Vertrages gefertigten Gutachten keine 

Rechte geltend machen. 

 

8) Sonstiges 

Das Gutachten genießt Urheberschutz. Es ist nur für den Auftraggeber und 

nur für den angegebenen Zweck bestimmt. Der Auftraggeber ist nicht 

berechtigt, seine Rechte aus dem Sachverständigen-Vertrag an Dritte 

abzutreten. 

 

 

9) Unabhängigkeit des Sachverständigen 

Der Sachverständige erklärt ausdrücklich, dass er die Wertermittlung als 

unabhängiger Gutachter objektiv und unparteiisch erstellt. 
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II. BESCHREIBUNG 

1) Überregional 

Geographie 

 

Mistelbach liegt im nordöstlichen Weinviertel, etwa 25 bis 30 km von der 

tschechischen und der slowakischen Grenze entfernt, unweit der Brünner 

Straße B7, die von Wien zum Grenzübergang Drasenhofen führt. Mistelbach 

liegt im Zentrum des Städte-Dreiecks Brünn–Wien–Bratislava. 

Im Norden der Stadt befindet sich ein kleines Waldstück, der Stadtwald. An 

der zum Stadtwald führenden Waldstraße liegt der „Jüdische Friedhof“. Ein 

weiteres Waldstück ist der Barnabitenwald. Östlich befindet sich eine kleine 

Erhebung, der Trausnitzerberg. Der Stadtteil nördlich des Zentrums wird 

Steinhübel genannt (mitteldeutsch für „Steinhügel“). Im Nordwesten der Stadt, 

befindet sich der etwa 600 m² große sowjetische Friedhof. Weitere Stadtteile 

außerhalb des Stadtzentrums im Westen sind Am Pulverturm und der 

Hubertusblick. Das Naturdenkmal Zayawiesen befindet sich im Südwesten der 

Stadt, in einem kleinen Gebiet im Grünland zwischen Ernstbrunner Straße und 

Mitschastraße. 

Der Mistelbach, ein kleiner Bach, entspringt in der Mistelquelle bei 

Frättingsdorf, fließt durch Hörersdorf, Siebenhirten und Mistelbach, wo er 

schließlich in die Zaya mündet. In der Stadt Mistelbach verläuft er zunächst 

noch oberirdisch parallel und westlich der Waldstraße, kurz nach dem 

Försterweg fließt er aber in den Untergrund ab und verläuft nun bis fast an 

seine Mündung unterirdisch weiter, und zwar ungefähr in Nord-Süd-Richtung 

unter der Grünen Straße, einem Fußgänger- und Radweg. Nördlich des 

Stadtzentrums erinnert noch die kleine, zum Mistelbach parallel verlaufende 

Gasse Mistelsteig an den ehemals offenen Bachlauf. Im Süden Mistelbachs, 

südlich der Kreuzung Zayagasse und Michael-Hofer-Zeile, tritt der Mistelbach 

wieder ans Tageslicht und verläuft dann oberirdisch bis zu seiner Mündung in 

die Zaya. Die Mündungsstelle liegt unmittelbar südlich der Industrieparkstraße, 

etwa 400 Meter östlich ihrer Kreuzung mit der Mitschastraße. 
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Gemeindegliederung 

Das Gemeindegebiet umfasst folgende 10 Ortschaften (in Klammern 

Einwohnerzahl Stand 1. Jänner 2025: 

• Ebendorf (565) samt Rohrmühle 

• Eibesthal (752) 

• Frättingsdorf (280) samt Ziegelei-Steingassner 

• Hörersdorf (446) 

• Hüttendorf (510) 

• Kettlasbrunn (518) 

• Lanzendorf (790) 

• Mistelbach (6964) 

• Paasdorf (734) 

• Siebenhirten (485) 

Die Gemeinde besteht aus den Katastralgemeinden Ebendorf, Eibesthal, 

Frättingsdorf, Hörersdorf, Hüttendorf, Kettlasbrunn, Lanzendorf, Mistelbach, 

Paasdorf und Siebenhirten. Alle 10 gleichlautend mit den Ortschaften. 

Am 1. Jänner 1967 wurden die Gemeinden Ebendorf und Lanzendorf mit 

Mistelbach fusioniert[7], am 1. Jänner 1972 die Gemeinden Eibesthal, 

Frättingsdorf, Hörersdorf, Hüttendorf, Kettlasbrunn, Paasdorf und 

Siebenhirten.  

 

Nachbargemeinden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallbach Staatz Poysdorf 

Asparn an der 
Zaya 

 

Wilfersdorf 

Ladendorf 

Gaweinstal Sulz im 
Weinviertel 

Zistersdorf 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ebendorf_(Gemeinde_Mistelbach)
https://de.wikipedia.org/wiki/Eibesthal
https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4ttingsdorf
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rersdorf
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCttendorf_(Gemeinde_Mistelbach)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kettlasbrunn
https://de.wikipedia.org/wiki/Lanzendorf_(Gemeinde_Mistelbach)
https://de.wikipedia.org/wiki/Paasdorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Siebenhirten_(Gemeinde_Mistelbach)
https://de.wikipedia.org/wiki/Katastralgemeinde
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rersdorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Kettlasbrunn
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeindefusion
https://de.wikipedia.org/wiki/Mistelbach_(Nieder%C3%B6sterreich)#cite_note-7
https://de.wikipedia.org/wiki/Fallbach
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatz
https://de.wikipedia.org/wiki/Poysdorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Asparn_an_der_Zaya
https://de.wikipedia.org/wiki/Asparn_an_der_Zaya
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Compass_card_(de).svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilfersdorf_(Nieder%C3%B6sterreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ladendorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Gaweinstal
https://de.wikipedia.org/wiki/Sulz_im_Weinviertel
https://de.wikipedia.org/wiki/Sulz_im_Weinviertel
https://de.wikipedia.org/wiki/Zistersdorf
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2) Statistik 

 

Staat:  Österreich 

Land:  Niederösterreich 

Politischer Bezirk: Mistelbach 

Kfz-Kennzeichen: MI 

Fläche: 131,45 km² 

Koordinaten: 48° 34′ 0″ N, 16° 34′ 0″ O  

Höhe: 228 m ü. A. 

Einwohner: 12.044 (1. Jän. 

2025) 

Bevölkerungsdichte: 92 Einw. pro km² 

Postleitzahl: 2130 

Vorwahl: 02572 

Gemeindekennziffer: 3 16 33 

Adresse der 

Gemeinde- 

verwaltung: 

Hauptplatz 6 

2130 Mistelbach 

Website: www.mistelbach.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Land_(%C3%96sterreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Flag_of_Lower_Austria_(state).svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Nieder%C3%B6sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Bezirke_und_Statutarst%C3%A4dte_in_%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Bezirk_Mistelbach
https://de.wikipedia.org/wiki/Kfz-Kennzeichen_(%C3%96sterreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System_1984
https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Mistelbach_(Nieder%C3%B6sterreich)&language=de&params=48.566666666667_N_16.566666666667_E_dim:10000_region:AT-3_type:city(12044)
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6he_%C3%BCber_dem_Meeresspiegel
https://de.wikipedia.org/wiki/Meter_%C3%BCber_Adria
https://de.wikipedia.org/wiki/Einwohnerzahl
https://de.wikipedia.org/wiki/Bev%C3%B6lkerungsdichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Postleitzahl_(%C3%96sterreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Telefonvorwahl_(%C3%96sterreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Amtlicher_Gemeindeschl%C3%BCssel
http://www.mistelbach.at/
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3) Gemeinde Infrastruktur 

Ansässige Unternehmen 

Im Jahr 2001 wurden 583 nicht-landwirtschaftliche Arbeitsstätten gezählt, 

während die Zahl der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe nach einer 

Erhebung aus dem Jahr 1999 bei 281 liegt, darunter der Apfelhof Margit 

Roitner. Der Volkszählung 2001 ist zu entnehmen, dass 4.776 Personen ihrer 

Beschäftigung am Wohnort nachgehen, und die Erwerbsquote bei 45,9 % 

liegt. Viele Handelsbetriebe wurden in neu errichtete Einkaufszentren an den 

Stadtrand übersiedelt, während viele Geschäfte im Zentrum schlossen, ein 

Beispiel für Zersiedelung. Erwähnenswert ist hier besonders „M-City“ (2005 

eröffnet), die insbesondere wegen ihrer auffälligen Lichtverschmutzung vielen 

Astronomen ein Begriff ist. 

 

Öffentliche Einrichtungen 

In Mistelbach befindet sich in der Haydngasse eine Kaserne des 

österreichischen Bundesheeres, die Bolfraskaserne, welche 1937 erbaut 

wurde. Diese zählt zu den „Aufklärern“. 

 

In Mistelbach befinden sich das Landesklinikum Weinviertel Mistelbach und 

ein Rheumazentrum. 

 

Bildung 

Bereits im 14. Jahrhundert gab es eine Schule, Ende des 19. Jahrhunderts 

wurden eine Gewerbliche Fortbildungsschule und eine Bäuerliche Fachschule 

eröffnet. 

 

Die momentanen Schulen umfassen neben drei Volksschulen zwei Neue 

Mittelschulen und polytechnische Schule, eine landwirtschaftliche Fachschule, 

eine Krankenpflegeschule (mit Universitätslehrgang für Neurologiepflege) und 

Altenpflegeschule, eine Fachschule für Altendienste, eine Höhere Lehranstalt 

und Fachschule für wirtschaftliche Berufe, eine Höhere Lehranstalt für 

Medizintechnik, eine HTL für Gesundheitstechnik, das 

Bundesoberstufenrealgymnasium Mistelbach (kurz BORG Mistelbach), eine 

Handelsakademie (HAK) bzw. Handelsschule (HAS), eine Bildungsanstalt für 

Kindergartenpädagogik, eine Sonderschule, eine Berufsschule für Fahrzeug- 

und Metalltechnik (Landmaschinen-, Baumaschinen-, Fahrzeugbau-, 

Nutzfahrzeug-, Schmiedetechnik und Spengler), eine Musikschule und eine 

Malakademie, eine Volkshochschule, wobei allerdings bei dieser Aufzählung 

auch mehrere angebotene Ausbildungslehrgänge in ein und demselben 

Gebäude als mehrere Schulen gezählt werden. 
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Sport 

Freibad Weinlandbad 

Sportplatz; Verwendung für die Sommerszene (DJ-Musik, Live-Musik, 

Kabarett, Theater) 

Weinviertelweg und Jakobsweg Weinviertel 

Turnsaal 

Sporthalle 

Tennisplatz 

Volleyballplatz 

Hartplatz für Basketball und Volleyball 

 

4) Verkehr 

Straße: Neben dem Bau der Nord Autobahn (A5) soll auch die 2015 eröffnete 

Mistelbacher Umfahrungsstraße[24] das Verkehrsaufkommen im Ortszentrum 

reduzieren. 

 

Bahn: Mit der S-Bahn-Linie S2 gelangt man bis zu drei Mal in der Stunde 

nach Wolkersdorf und Wien sowie stündlich in die Thermenstadt Laa an der 

Thaya. Zusätzlich verkehren Regionalzüge. 2006 wurde nördlich des 

Mistelbacher Bahnhofes eine zweite S-Bahn-Station Mistelbach Stadt eröffnet. 

Außerdem ist Mistelbach ein Knotenpunkt für Regionalbuslinien aus dem 

ganzen Weinviertel. Der Mistelbacher Lokalbahnhof, von wo früher 

Lokalbahnen nach Korneuburg, Hohenau und Gänserndorf fuhren, wird heute 

als Bahnhof für die Zayatalbahn den für den Güterverkehr genutzt. 
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III. HAUPTPLATZ 14-15, 2130 MISTELBACH,  

GST-NR. 191, EZ 16, KG 15028 MISTELBACH, 

BEZIRKSGERICHT MISTELBACH 
 

1) Grundbuchsauszug 
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2) Regionale Lage des Grundstücks 

 

Das gegenständliche Grundstück liegt unmittelbar am Hauptplatz von 

Mistelbach. 
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Der Hauptplatz ist geprägt von einer mehrgeschossigen zeilenförmigen 

Bebauung mit Ladenzeilen im Erdgeschoss und dem Rathaus. 

 

In der Mitte des Platzes - dieser ist befestigt – befinden sich PKW-

Abstellplätze. 
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3) Mikrolage 
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4) HORA Pass 
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5) Größe und Form des Grundstücks 

 

Die Grundstücksform ist rechteckig und eben und ist durchgängig vom 

Hauptplatz bis zum Mistelsteig. 

 

Die Grundstücksgröße beträgt 1.844 m². 

 

 

 
 

 

 

6) Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 

Flächenwidmung 

BKN–H–4 Bauland Kerngebiet für nachhaltige Bebauung der 

höchstzulässigen Geschoßflächenzahl 4. 

 

 

Bebauungsplan 

Ausnützbarkeit: -- 

Bebauung:  geschlossen 

Gebäudehöhe: 12 m 

 

Das Grundstück ist mit Baufluchtlinien begrenzt. 
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7) Verdachtsflächenkataster 

Das Grundstück mit der EZ 16 ist derzeit im Altlastenatlas nicht verzeichnet. 

 

 

8) Öffentliche Ver- und Entsorgung 

Gas:   vorhanden 

Wasserversorgung:  vorhanden 

Kanal:   vorhanden 

Strom:   vorhanden 

Regenwässer:   siehe Bebauungsvorschriften 

 

Das Grundstück ist aufgeschlossen. 
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IV. BESCHREIBUNG DER LIEGENSCHAFT 

1) Grundstück 

Das gegenständliche Grundstück befindet sich im Stadtzentrum von 

Mistelbach am Hauptplatz. 

 

Das Grundstück ist rechteckig und eben und wurde baureif gemacht. 

 

Das Grundstück ist mit einem Bauzaun eingegrenzt. 

 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist mit Grundwasser in einer Tiefe von 2,50 m ab 

Straßenniveau zu rechnen. 

 

Beim vorhandenen Boden dürfte es sich ebenfalls mit hoher 

Wahrscheinlichkeit auf Grund der geographischen Lage um einen 

Schwemmsandboden handeln. 
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V. BAUPROJEKT 

1) Einreichprojekt 

 

Für das gegenständliche Grundstück liegt eine Baugenehmigung vor. 

 

Laut Auskunft vom Bauamt wurde auch ein Baubeginn gesetzt. 

 

Die aufrechte Baubewilligung ist laut den mir genannten Terminen noch ca. 2 

Jahre aufrecht, jedoch auf Grund der geänderten Bebauungsbestimmungen 

nicht mehr verlängerbar. 

 

Auf Grund der derzeitig vorhandenen Bebauungsbestimmungen würde eine 

gemischte Nutzfläche von 3.500 m² bis 3.800 m² erzielbar sein, wobei dies 

eine Stellplatzverpflichtung von rund 100 PKWs auslöst. 

 

Ob bzw. in wie weit eine Ausgleichsabgabe möglich ist, gibt sich das Bauamt 

bedeckt. 

 

Eine Ausgleichsabgabe würde aber rund € 1,5 Mio. betragen. 

 

Auf Grund der geologischen Gegebenheiten ist eine Tiefgaragenlösung - 

wenn überhaupt – nur mit sehr hohen Baukosten möglich (Grundwasser und 

Schwemmsand).  

 

Weiters herausfordernd wird auch auf Grund der Grundstücksfläche die 

Einleitung der Regenwässer. – Hierzu verweise ich auf die 

Bebauungsbestimmungen. 

 

Grundsätzlich eignet sich das gegenständliche Grundstück für eine 

multifunktionale Nutzung wie Geschäfte, Nahversorger, Ordinationen, Büros 

und Wohnungen, wobei ich die Wohnnutzung eher als eingeschränkt 

betrachten würde. 
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VI. BEWERTUNG 

 

1) Einleitung 

Die Ermittlung des Verkehrswertes erfolgt nach der Vergleichswertmethode. 

 

Die Ermittlung des Verkehrswertes des Grundstücks erfolgt ohne USt.  

 

Als Bewertungsstichtag wird der April 2026 festgesetzt. 

 

 

2) Grundlagen 

Die durchgeführten Recherchen ergeben folgende Basisdaten: 

 

❖ ImmoNetZT 
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❖ Immobilienpreisspiegel WKO 2025 

 

Dieser weist für Baugrundstücke für freistehende Einfamilienhäuser (600 m² 

bis 800 m²) in sehr guten Wohnlagen € 284,01/m² Grundstücksfläche aus. 

 

Grundstücke für Betriebsansiedelung werden mit einem sehr guten Nutzwert 

mit € 118,87/m² Grundfläche angegeben. 

 

 

❖ Immobilienpreisspiegel Gewinn Mai 2025 

 

Dieser gibt für Zentrumslagen einen Quadratmeterpreis von € 300,00/m² 

Bodenfläche ohne Aufschließung an. 

 

 

 

❖ Zusammenfassung 

 

 

Alle von mir erhobenen Grundstücksdaten ergeben im Mittel € 300,00/m² 

Bodenfläche.  

 

Im Wesentlichen handelt es sich jedoch bei diesen Grundstücken um 

klassische Umbaugrundstücke und nicht – so wie im gegenständlichen Fall – 

um ein Grundstück in absolut zentraler Lage mit der Möglichkeit einer 

multifunktionalen Nutzung. 

 

Aus den gegebenen Umständen ist aus meiner Sicht dieser Grundstückswert 

auf € 650,00/m² Bodenfläche zumindest zu verdoppeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

3) Berechnung 

Grundwert bzw. der gegenwärtige Verkehrswert zum Stichtag April 2026. 

 

 

 

VERKEHRSWERT DES GRUNDSTÜCKS

GRUNDSTÜCKSFLÄCHE

1844 m² € 650,00 = € 1 198 600,00

SACHWERT € 1 198 600,00

VERKEHRSWERT € 1 198 600,00

 

 

VII. ZUSAMMENFASSUNG 

Der Verkehrswert des 1/1-Anteils der Liegenschaft mit der GST-Nr. 191, EZ 

16, KG 15028 Mistelbach, Bezirksgericht Mistelbach beträgt somit gerundet 

 

€ 1.200.000,00 

=========== 
 

in Worten: Euro einemillionzweihunderttausend 00/100 

 

zum Bewertungsstichtag April 2026 und auf Basis der Gespräche vom Bauamt 

der Stadtgemeinde Mistelbach. 

Die Bewertungsungenauigkeit liegt bei +/- 10%. 

 

Ich möchte auf Grund der mir gewonnenen Erkenntnisse festhalten, dass die 

Entwicklung dieses Grundstücks auf Grund der gegebenen 

Rahmenbedingungen als schwierig einzustufen ist. – Dies zum einen auf 

Grund der Größe und zum anderen auch auf Grund der speziellen 

geographischen Lage am Hauptplatz von Mistelbach. 

 

Die Nutzung dieses Grundstücks bedarf mit hoher Wahrscheinlichkeit einer 

Mischnutzung mit Geschäften, Lokalen, Gastronomie, Büros, Ordinationen 

und in verhältnismäßig geringerem Ausmaß (bzw. vom Stadtplatz abgewandt) 

Wohnungen. 
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VIII. SCHLUSSBEMERKUNG 

Das Gutachten umfasst 44 Seiten. 
 

Sollten Umstände auftreten, die dem Gutachter zum Zeitpunkt der Erstellung 

dieses Gutachtens nicht bekannt waren oder wissentlich verheimlicht wurden, 

so sind diese unverzüglich aufzuzeigen. 
 

Das Gutachten wird elektronisch ausgefertigt. 

 

Der Sachverständige 

 
 


